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Überwachungsgemeinschaft für Feuerschutz-, Rauchschutz- und 
Schutzraumabschlüsse Baden-Württemberg e. V. 
(nachfolgend ÜG BWU) 

 

Allgemeine Teilnahme- und Zahlungsbedingungen für den Be-
such von Lehrgängen, Seminaren und Workshops (ATZB) 
 
1. Anmeldung 
Die Anmeldung zur Teilnahme an Lehrgängen/Seminaren/Workshops soll möglichst früh erfolgen. Eine rechtzeitige Anmeldung 
liegt im Interesse der Teilnehmer/-innen. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Mit der 
Anmeldung erkennt der/die Teilnehmer/-in diese Teilnahme- und Zahlungsbedingungen an. 
 
Mit der schriftlichen Bestätigung der Teilnahme durch ÜG BWU entsteht die Verpflichtung zur Zahlung der Teilnahmegebühr. 
Mit der Anmeldung zu gerätegebundenen Lehrgängen/Seminaren/Workshops erkennt der/die Teilnehmer/-in an, dass die von 
ÜG BWU zur Verfügung gestellte Software und Hardware ausschließlich zu Lehrgangs-/Seminarzwecken benutzt wird. 
 
2. Kosten der Teilnahme 
Die Teilnahmegebühr ist unabhängig von den Leistungen Dritter vom Vertragspartner nach Erhalt der Rechnung zu begleichen, 
spätestens 14 Tage vor Beginn des Workshops. Alle Gebühren verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. 
Die Kosten umfassen - sofern nicht anders angegeben - in der Regel nicht die Kosten für Anreise, Übernachtung und Verpfle-
gung. 
 
3. Rücktritt und Kündigung 
Ein Rücktritt von der Teilnahme hat schriftlich zu erfolgen. Bis 10 Werktage vor Beginn ist eine kostenfreie Stornierung möglich. 
Bis 5 Werktage wird eine Stornogebühr von 35 % der Teilnahmegebühr erhoben. Bei Rücktritt nach dieser Frist bzw. Nichtteil-
nahme ist die gesamte Teilnahmegebühr zu entrichten. Maßgeblich ist der Eingang bei ÜG BWU. Eine Vertretung des ange-
meldeten Teilnehmers ist ohne zusätzliche Kosten möglich. 
Bei Inhouse-Schulungen behält sich ÜG BWU vor, abweichende Bedingungen zu vereinbaren. 
 
4. Absage von Veranstaltungen 
ÜG BWU hat das Recht, bei zu geringer Beteiligung Lehrgänge/Seminare/Workshops abzusagen. Bereits gezahlte Entgelte 
werden erstattet, weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Ein Wechsel der Dozenten/Referenten berechtigt den Teil-
nehmer/die Teilnehmerin nicht zum Rücktritt vom Vertrag. 
 
5. Haftung 
ÜG BWU haftet dem Vertragspartner gegenüber nur für vorsätzliches und grob fahrlässiges Verhalten, gleich aus welchem – 
rechtlichen – Grund. Die persönliche Haftung von ÜG BWU-Mitarbeitern oder Unterauftragnehmern, die als Erfüllungsgehilfen 
der ÜG BWU tätig geworden sind, ist ausgeschlossen. 
 
ÜG BWU haftet weder für mittelbare Schäden, (z. B. Folgeschäden, reine Vermögensschäden oder entgangenen Gewinn) noch 
für Verlust von Daten und/oder Programmen. Schadensansprüche verjähren nach 12 Monaten. Für vom Teilneh-
mer/Auftraggeber während einer Schulung eingebrachtes Material kann keine Haftung übernommen werden. Da der Lernerfolg 
in wesentlichem Umfang vom Lernumfeld und dem/den Teilnehmer(n) selber mitbestimmt wird (z. B. durch die entsprechenden 
Vorkenntnisse und die Bereitschaft zur Mitarbeit), kann ÜG BWU keine Garantie für den Lernerfolg übernehmen. 
 
6. Beachtung der Hausordnung 
Der/die Teilnehmer/-in verpflichtet sich zur Einhaltung der jeweils geltenden Hausordnung der Schulungsstätte. 
 
7. Ausschluss von der Teilnahme 
ÜG BWU ist berechtigt, Lehrgangs-/Seminar-/Workshopteilnehmer/-innen in besonderen Fällen, z. B. Zahlungsverzug, Nichter-
scheinen, Störungen der Veranstaltung, von der weiteren Teilnahme auszuschließen. Der Vergütungsanspruch seitens ÜG 
BWU bestimmt sich für den Fall des Ausschlusses nach den Regelungen der Kündigung unter Ziffer 3. 
 
8. Datenspeicherung 
ÜG BWU verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen des Vertragszwecks sowie zu werblichen 
Zwecken, soweit dies ohne gesonderte Einwilligung gesetzlich zulässig ist. Einer Nutzung und Weitergabe der Daten zu Werbe-
zwecken kann der Teilnehmer jederzeit für die Zukunft widersprechen. Mit vollständiger Abwicklung des Vertrages werden die 
personenbezogenen Daten des Teilnehmers für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewah-
rungsfristen gelöscht, es sei denn, es liegt eine gesonderte Einwilligung des Teilnehmers zur weiteren Verwendung vor. Im 
Übrigen hat der Teilnehmer nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ein Recht auf Auskunft, Berichtung, 
Sperrung und Löschung seiner bei ÜG BWU gespeicherten Daten." 

 
Mit der Anmeldung akzeptiert der Teilnehmer unsere Datenschutzinformation, sofern er nicht von seinem Widerspruchsrecht 
Gebrauch macht. Ist in Folge eines Widerspruchs die Erfüllung des Vertrages nicht mehr möglich, behält sich AKF einen Aus-
schluss des Teilnehmers von der Veranstaltung vor. 
 
9. Besondere Pflichten der ÜG BWU 
AKF verpflichtet sich, Informationen – gleich welcher Art – über den/die Teilnehmer und/oder die Geschäfts- und/oder Betriebs-
interna der Teilnehmer vertraulich zu behandeln. 
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10. Urheberrecht 
Alle Rechte, auch an der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung der Veranstaltungsunterlagen oder Teilen 
daraus liegen – sofern keine anderen Angaben gemacht werden – beim Arbeitskreis für Feuerschutz-, Rauchschutz- und 
Schutzraumabschlüsse e. V., Graf-Spee-Str. 13, 45133 Essen (AKF). Kein Teil der Unterlagen darf ohne schriftliche Genehmi-
gung von AKF in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder anderen Verfahren), weiterverarbeitet, vervielfältigt oder zur 
öffentlichen Weitergabe benutzt werden. Eine während der Veranstaltung zur Verfügung gestellte Software sowie Audio- und 
Videomaterial darf weder entnommen noch ganz oder teilweise kopiert, verändert oder gelöscht werden. Bei Zuwiderhandlung 
behalten wir uns Schadensersatzforderungen vor. 
 
11. Sonstiges 
Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Klauseln dieser Teilnahme- und Zahlungsbedingungen bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen unberührt.  
 
Individuell getroffene und in Schriftform fixierte Vereinbarungen gehen diesen „Allgemeinen Teilnahme- und Zahlungsbedingun-
gen für den Besuch von Lehrgängen, Seminaren und Workshops (ATZB)“ vor. 
 
12. Gerichtsstand 
Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Stuttgart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


